


„Wohn-Riester“: 
Mit staatlicher Förderung zum Eigenheim

Ries ter-Förderung ja auch ohne zu-
sätzliches Sparprodukt erhalten. 
Dazu brauchen Sie lediglich ein 
zertifiziertes Darlehen und regel-
mäßige Tilgungen. 

Wie wird „Wohn-Riester“ 
ver steuert?
Die Riester-Rente wird bei Auszah-
lung voll versteuert. Man müsste 
eigentlich ausrechnen, wie viel 
Miete Sie sich im Alter ersparen, 
weil Sie die Förderung in Anspruch 
genommen haben. Weil das viel zu 
kompliziert ist, hat man eine ein-
fache Regelung gefunden. Es wird 
unterstellt, dass Ihre Immobilien­
investition eine Rendite von zwei 
Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Mit 
diesem Zinssatz wird die Förde-
rung verzinst, und zwar auf dem so 

genannten Wohnförderkonto, das 
nur auf dem Papier existiert. Darauf 
werden Ihre geförderten Tilgungs-
leistungen und die Zulagen ver­
bucht. Der Betrag erhöht sich jähr-
lich um die fiktive Wertsteigerung 
von zwei Prozent. Tatsächlich ist 
die Wertsteigerung aber viel höher! 
Denn Sie sparen den Darlehens­
zins, zurzeit sind das häufig über 
fünf Prozent. In diesem Beispiel 
wird über die Hälfte des tatsäch-
lichen Ertrages nicht versteuert. 
Bei anderen Riester-Sparproduk-
ten gibt es diesen Vorteil nicht. 
Beispiel: Summiert sich das Wohn-
förderkonto auf 48.000 Euro und 
gehen Sie mit 65 Jahren in Rente, 
dann wird dieser Betrag als zu 
versteuernde Rente dem zu ver-
steuernden Einkommen bis zum 

Wertermittlungskosten bei der 
Immobilienfinanzierung unzulässig

Bei jeder Immobilienfinanzierung 
wird geprüft, wie werthaltig die 
Immobilie ist. Die Kosten für die-
se notwendige Schätzung des 
Objektwerts bezahlt in der Regel 
der Kunde. Und das, obwohl es 
in erster Linie im Interesse des 
Kreditinstituts ist, den Objektwert 
zu kennen. Sollen dadurch doch 
Kreditausfälle im Vorfeld bewusst 
vermieden werden. Im Darlehen-
vertrag werden diese Kosten 
häufig als „Schätzkosten“, „Wert-
ermittlungsgebühr" oder „Kosten 
für die Objektbesichtigung“ be-

zeichnet und können mehrere 
 Hundert Euro betragen. 
Das Landgericht Stuttgart (Akten-
zeichen 20 O 9/07) hat solche Ent-
gelte in einem Verfahren gegen 
die Bausparkasse Wüstenrot für 
rechtswidrig erklärt. Begründung: 
Die Wertermittlung erfolgt aus-
schließlich im Interesse des finan­
zierenden Instituts. Die Kosten 
für die Wertermittlung dürfen 
nicht auf die Kunden abgewälzt 
werden, „indem gesetzlich auf-
erlegte Pflichten in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu indivi-

duellen Dienstleistungen gegen­
über Vertragspartnern erklärt 
werden“. Dieses Urteil ist aber 
nicht eins zu eins auf jeden Vertrag 
übertragbar, bei dem Wertermitt-
lungskosten verlangt werden. Wer 
solche Klauseln noch heute in Ver­
trägen sieht, schaltet am besten 
die Verbraucherzentrale ein. Sie 
prüft die Klauseln und mahnt die 
Anbieter gegebenenfalls ab. Wer 
hingegen in den vergangenen Jah-
ren Hunderte von Euro für ein Wert-
gutachten bezahlen musste, sollte 
die Kosten dafür zurückfordern.
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Das Eigenheimrentengesetz ist 
rückwirkend zum 1. Januar 2008 
in Kraft getreten. Wer ein Eigen-
heim erwerben möchte, kann 
nun die staatliche Förderung der 
Riester-Rente auch zum Erwerb 
oder zur Entschuldung der eige-
nen Immobilie verwenden. Hier 
die häufigs ten Fragen zum neuen 
„Wohn-Riester“ im Überblick:

Habe ich Anspruch auf die neue 
„Wohn-Riester“ Förderung?
Sie müssen förderberechtigt sein. 
Das sind Sie, wenn Sie beitrags­
pflichtig in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und in Deutsch­
land steuerpflichtig sind. Weitere 
Personengruppen sind beispiels­
weise Beamte oder Kindererzie-
hende in den ersten drei Lebens-
jahren des Kindes.

Was ist neu beim „Wohn-Riester“?
Sie können bisher gebildetes Kapi-
tal zur Herstellung oder Anschaf-
fung einer selbst genutzten Immo-
bilie verwenden. Allerdings gibt 
es eine Beschränkung, wonach 
dies erst ab 10.000 Euro Guthaben 
möglich ist. Diese Regelung gilt 
für Verträge, die vor dem 1. Januar 
2008 abgeschlossen wurden. Viele 
Riester-Sparer können daher das 
bestehende Guthaben nicht ein­
setzen, weil es weniger als 10.000 
Euro beträgt. Unser Tipp: Sie kön-
nen das Guthaben auf einen neuen 
Vertrag überweisen, für den  diese 
Beschränkung nicht gilt, wenn er 
nach dem 1. Januar 2008 abge-
schlossen wurde. So können Sie 
auch Summen unter 10.000 Euro 
förderunschädlich als Eigenkapital 
verwenden. 
Es ist nicht mehr notwendig, einen 
Sparvertrag abzuschließen, um 
die Förderung zu erhalten. Statt-
dessen reicht es aus, wenn Sie die 
Schulden für das Eigenheim abzah-
len. Allerdings brauchen Sie dann 
einen „zertifizierten“ Darlehens-
vertrag. Solche Verträge wird es 
voraussichtlich erst ab November 
2008 geben. Wenn Sie einen Dar-
lehensvertrag für das Eigenheim 
aushandeln, sollten Sie mit Ihrer 
Bank auch über „Wohn-Riester“ 
sprechen. Idealerweise stimmt die 
Bank zu, dass das Darlehen zu-
sätzlich zur bestehenden Tilgung 
auch mit Zulagen getilgt werden 
kann. Sie haben dadurch zwei Vor-
teile: Sie können die Beträge, die 
Sie sonst für die Altersvorsorge ver­
wenden würden, und eventuelle 
Steuervorteile des Riester-Vertra-
ges als Tilgung einsetzen und zu-
sätzlich tilgt der Staat das Darle-
hen durch die Zulagen mit. So sind 
Sie viele Jahre früher schuldenfrei 
und haben anschließend sogar 
noch Zeit, mit größeren Beträgen 
zusätzlich für die Rente vorzusor-
gen.
Sollten Sie sehr konkret ein Eigen­
heim in der Zukunft erwerben wol­
len, können Sie auch im Rahmen 
der Riester-Rente Eigenkapital 
ansparen. Dazu eignet sich beson-
ders der Riester-Banksparplan, 
denn er schließt Risiken aus und 

85. Lebensjahr zugeschlagen. 
Das ergibt eine fiktive Rente von 
200 Euro monatlich. Bei einem 
Steuersatz von 30 Prozent macht 
das 60 Euro Steuern pro Monat. 

Kann ich die Immobilie verkaufen?
Sie können das geförderte Eigen-
heim jederzeit verkaufen. Das hat 
für Sie nicht die geringsten Nach­
teile. Wenn Sie vermeiden wollen, 
dass das Finanzamt die Förderung 
zurückfordert,  müssen Sie ledig-
lich den Betrag des Wohnförder-
kontos wieder in eine neue Immo­
bilie investieren oder in einen 
neuen Riester-Vertrag. Einen Teil 
des Verkaufspreises sollten Sie 
also gedanklich weiterhin als 
Altersvorsorge verbuchen. Ach-
tung: Der Kauf einer Immobilie 
sollte immer wohl überlegt sein. 
Oft ist es günstiger, zur Miete zu 
wohnen. Eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass sich das Eigen-
heim rechnet, ist eine lange Nut­
zungsdauer. Denn die hohen Er-
werbsnebenkosten wie Grunder­
werbsteuer, Maklercourtage, 
 Notargebühren sind direkte Ver­
luste, die mit dem Kauf entstehen.

Kann ich „Wohn-Riester“ 
vererben?
Ja, die Vererbung ist ähnlich gere-
gelt wie bei anderen Riester-Ver-
trägen auch. Der Anbieter und die 
Zulagestelle sollten  informiert 
wer den. Das geförderte  Guthaben 
– der Stand des Wohnförder-
 kon tos – kann auf einen Riester-
Vertrag Ihres überlebenden Ehe­
partners förderunschädlich über-
tragen werden. Wenn Ihr Partner 
ebenfalls eine Förderung für 
die Tilgungsleis tungen beantragt 
hat, wird das geförderte  Kapital 
einfach auf sein Wohnförder-
konto übertragen. Allerdings geht 
das nur, wenn auch das Wohn-
eigentum auf den überlebenden 
Partner übertragen wird. Wenn 
kein  Ehepartner als Erbe in Frage 
kommt, wird das Wohnförder-
konto aufgelöst. Dann ist der ge-
samte Betrag des Wohnförder-
kontos zu versteuern.

Kann ich die Immobilie auch 
vermieten?
Die vermietete Immobilie wird 
nicht gefördert, lediglich die 
selbst genutzte. Allerdings darf 
das Objekt vorübergehend auch 
vermietet werden. Vorausset-
zung ist ein beruflich bedingter 
Umzug, eine Befristung des Miet-
verhältnisses und die Absicht, 
die Selbstnutzung spätestens bis 
zum 67. Lebensjahr wieder aufzu-
nehmen. Nur in diesem Fall muss 
das Wohnförderkonto nicht aufge-
löst werden und können also die 
Zulagen und Steuervorteile erhal­
ten bleiben. Mit Aufgabe der Woh-
nung als Hauptwohnsitz ist die 
 weitere Begünstigung des „Wohn-
Riester“-Vertrags nicht mehr mög-
lich. Für die Zeit bis zur erneuten 
Selbstnutzung müsste dann ein 
neuer Riester-Sparvertrag abge-
schlossen werden.

weist nur sehr niedrige Kosten auf. 
Ob sich dafür auch ein Bauspar-
vertrag eignet, kommt auf den Tarif 
an. Ab November 2008 soll es erste 
Tarife am Markt geben.

Soll ich „Wohn-Riestern“ oder 
 lieber ein anderes Riester-Produkt 
wählen?
„Wohn-Riestern“ dürfte weitaus 
interessanter sein, vorausgesetzt, 
Sie erhalten ein zertifiziertes Til-
gungsdarlehen, welche voraus­
sichtlich ab November angeboten 
werden. Warum ist das so? Sie 
haben sich zu einem teueren Zins 
(zurzeit über fünf Prozent) Geld ge-
liehen. Es anschließend zu einem 
niedrigeren Zins (zurzeit rund vier 
Prozent) anzulegen, ist nicht sinn-
voll. Außerdem können Sie die 
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fragen!

Hausnotrufsysteme – Hilfe per Knopfdruck
Viele ältere Menschen haben den 
Wunsch, so lange wie möglich in 
der eigenen Wohnung und ihrem 
gewohnten Umfeld zu leben. 
Unterstützung bieten hierbei 
Hausnotrufsysteme. Sie bieten 
die Sicherheit, bei einem  Notfall 
durch Drücken eines Alarm­
knopfes über ein elektronisches 
Meldesystem mit einer Notruf­
zentrale verbunden zu  werden 
und schnelle Hilfe zu  erhalten. 
Etwa 350.000 Menschen in 
Deutschland nutzen bereits ein 
Hausnotrufgerät. Hausnotruf-
Anbieter gibt es in etwa 350 deut-
schen Städten. Diese sind mit 
einer der etwa 180 Zentralen ver­
bunden. 

Viele Anbieter bieten  zusätzliche 
Serviceleistungen wie Weck-
dienst oder Erinnerung an Medi­
kamenteneinnahme an. Ob solche 
zusätzlichen Dienstleistungen 
benötigt werden und was sie kos-
ten, ist im Einzelfall zu prüfen. 
Grundsätzlich werden die Kosten 
für einen Hausnotruf von den 
Krankenkassen nicht über­
nommen. Wer  pflegebedürftig 
im Sinne der Pflegeversiche­
rung ist, hat die Möglichkeit, 
das Hausnotrufsys tem als tech-
nisches Hilfsmittel bei der Pflege-
kasse zu beantragen. Bei Über-
nahme wird die Anschlussgebühr 
mit einem Betrag von 10,23 Euro 
erstattet. Bei geringem Einkom-

Einsicht in 
Patienten unterlagen

Die Einsicht in Patientenunterla­
gen und der Erhalt von Kopien über 
die gesamte Krankenakte ist ein 
Patientenrecht. Will man eine lü-
ckenlose Aufzeichnung der eige-
nen medizinischen Behandlungen 
haben, empfiehlt es sich, die Un­
terlagen von allen Ärzten/Zahn-
ärzten und Krankenhäusern in re-
gelmäßigen Abständen anzufor-
dern. Ärzte müssen Unterlagen nur 
über zehn Jahre aufbewahren, so 
dass damit Informationen regel­
mäßig verloren gehen. 
Besonders bei der Vermutung ei-
nes Behandlungsfehlers können 
die Aufzeichnungen des Arztes 
hilfreich sein, einen solchen Fehler 
nachzuweisen. Man sollte deshalb 

auf jeden Fall auf der Herausgabe 
der Krankenakte in Kopie bestehen. 
Zudem ist es sinnvoll, eine Bestä-
tigung darüber anzufordern, dass 
die Unterlagen vollständig sind. 
Die Kopierkosten muss der  Patient 
tragen. Keinesfalls dürfen aber 
zum Beispiel Arbeitszeiten für das 
Kopieren berechnet werden. Auch 
die Aussage, es beanspruche so 
viel Arbeitszeit, „das alles heraus-
zusuchen“, ist kein Argument für 
die Weigerung, die Unterlagen für 
den Patienten zugänglich zu ma-
chen. Ebenso haben Kommentare 
wie „Das hat bisher noch kein Pa­
tient verlangt“, „Das machen wir 
grundsätzlich nicht“ oder „Das 
können wir gar nicht, das ist alles 
nur im Computer gespeichert“ 
keinerlei Relevanz. Das Recht der 
Patienten auf die Aufzeichnungen 
über ihre Behandlungen besteht, 
auch wenn einige Ärzte das nicht 
verstehen wollen. Ist der Arzt nicht 
bereit, die Unterlagen herauszu-
geben, sollte man diese schriftlich 
anfordern und eine Frist, beispiels­
weise 14 Tage, setzen. Kommt der 
Arzt der Aufforderung immer noch 
nicht nach, kann man eine Nach­
frist, zum Beispiel sieben Tage, 
setzen. Danach hilft in der Regel 
nur noch das Einschalten eines 
Anwaltes, der die Rechte des Pa-
tienten durchsetzt. 
Leider erleben die Berater und 
Beraterinnen der Patientenbe-
ratung häufig, dass Unterlagen 
von Ärzten nicht herausgegeben 
werden. Der Arzt hat das Recht, 
persönliche Aufzeichnungen in 
der Patientendokumentation zu 
schwärzen. Eine weitere Möglich-
keit für den psychiatrisch oder 
psychologisch behandelnden 
Arzt, die Unterlagen einzubehal-
ten wäre, wenn wegen der Aus­
händigung beispielsweise Suizid-
gefahr für den Patienten bestünde. 
In allen anderen Fällen aber sind 
Ärzte verpflichtet, die Unterlagen 
für die Patienten zugänglich zu 
machen. Es bleibt zu hoffen, dass 
dieses Patientenrecht in Zukunft 
auch in der praktischen Umset­
zung zu einer Selbstverständlich-
keit wird.

Pflegeweiterentwicklungsgesetz: 
Pflegestützpunkte helfen bei der Orientierung
Die Bundesregierung hat sich 
am 27. Februar 2008 auf die 
Kernpunkte einer Reform der 
Pflegeversicherung geeinigt. 
Dabei gibt es neben einer Bei-
tragserhöhung um 0,25 Prozent-
punkte einige Verbesserungen für 
Pflegebedürftige und deren Ange­
hörige. So werden die Leistungen 
zum Beispiel für Pflegegeld und 
Pflegesachleistungen angeho­
ben. Die Pflegeversicherung ist 
aber weiterhin keine Vollkasko­
versicherung. Mehr Leistungen 
– 100 bzw. 200 Euro monatlich 
– gibt es für Menschen mit einge­
schränkter Alltagskompetenz, im 
Pflegeheim in Form einer Betreu-
ungsassistenz. Angehörige kön-
nen sich von ihrer Arbeit kurzfris-
tig zehn Arbeitstage frei nehmen, 
wenn die Organisation einer Pfle-
ge für Angehörige ansteht. Bis zu 
sechs Monate können Beschäf-
tigte bei Betrieben mit mehr als 
15 Beschäftigten freigestellt wer-
den, wenn sie einen Angehörigen 
selbst pflegen wollen. 
Ein wesentlicher neuer Punkt 
des Pflegeweiterentwicklungs­
gesetzes sind die Pflegestütz-
punkte. Wo und in welcher Form 
diese angesiedelt werden, wird 
sich erst im Laufe des Jahres 
klären. Geplant sind Anbindun-
gen an Kommunen oder Pflege­
dienste. Pflegestützpunkte mit 
differenzierten und umfänglichen 
Aufgaben tragen prinzipiell zu 
einer Verbesserung der Versor­
gung pflegebedürftiger Menschen 

bei. Höchst fraglich ist jedoch, ob 
dies mit den vorgesehenen Struk­
turen der Stützpunkte erreichbar 
ist. Zwar sind Kostenträger und 
Leistungsanbieter zur Beratung 
verpflichtet, allerdings werden 
diese Akteure aufgrund ihrer mit 
einer neutralen Beratung kolli-
dierenden Eigeninteressen die 
erforderliche Beratungsqualität 
nicht in jedem Fall gewährleisten 
können. So hat ein Leistungsan-
bieter grundsätzlich ein Interesse 
am Verkauf seiner Produkte. 
Kommunen, Kranken­ und Pflege­
kassen kommen in Interessen­
konflikte, wenn Leistungen 

gewährt werden sollen. Grund-
sätzlich wird daher nur eine an-
bieter­ und trägerunabhängige 
Beratungsstelle die Interessen 
der Versicherten und Pflegebe­
dürftigen in der erforderlichen 
Weise vertreten können und 
deren Vertrauen besitzen. Die 
Verbraucherzentralen sind da-
für die geeigneten Partner. Dies 
haben sie mit der erfolgreichen 
Umsetzung der Patientenbera-
tung bewiesen. 

Die Verbraucherzentrale hat dazu 
eine  Verbraucherinformation er­
stellt, gefördert durch das BMELV. 
Diese beantwortet die wichtigs­
ten Fragen zu dem Thema Haus-
notrufsysteme und enthält außer­
dem eine Checkliste für die Aus­
wahl der Anbieter. Beides kann 
kostenlos in den Beratungs-
stellen der Verbraucherzentrale 
abgeholt werden. Adressen siehe 
Seite 8.
Die Kosten für ein Hausnotrufsys-
tem setzen sich zusammen aus 
einer einmaligen Anschlussge­
bühr und laufenden monatlichen 
Kosten in Höhe von 17,90 Euro. 
Wenn weitere Leistungen hinzu-
kommen, erhöht sich der Preis. 

men übernimmt das Sozialamt die 
Kosten für Anschluss und Dienst 
des Notrufs.
Vor Vertragsschluss sollten Ange­
bote von verschiedenen Notruf­
diensten eingeholt und miteinan­
der verglichen werden. Ein wich-
tiger Gesichtspunkt bei der Aus­
wahl eines Anbieters ist, dass so­
wohl in der Notrufzentrale als auch 
beim Hilfepersonal vor Ort quali-
fizierte Fachkräfte eingesetzt wer-
den. Außerdem kann die Nutzung 
eines regionalen Anbieters von 
Vorteil sein, wenn die Helfer da-
durch schneller vor Ort sein kön-
nen. Im Vertrag sollten keine Min-
destvertragslaufzeiten vorgese-
hen sein. Die Kündigung sollte mit 

einer zweiwöchigen Frist zum 
 Monatsende möglich sein. 
Damit die Verständigung  zwischen 
dem Nutzer und dem  Hausnotruf 
funktioniert, sollte die Technik 
individuell abgestimmt werden. 
Eine sorgfältige Installation und 
Einweisung ist deshalb wichtig, 
eine persönliche Beratung durch 
den Anbieter unverzichtbar. Bei 
der Geräteeinweisung sollten Not­
rufproben zur Überprüfung von 
Sprachverständlichkeit und Reich-
weite durchgeführt werden. Bei-
spielsweise ist zu prüfen, ob der 
Notruf auch vom Keller aus funk­
tioniert. Die Handhabung des 
Gerätes sollte einfach und ver­
ständlich sein.
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Schulden und Insolvenz
Mi 10–14 Uhr� 0 18 05/97 20 11

14 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem Festnetz der DTAG*)

Altersvorsorge/Geldanlage
Do 10–14 Uhr� 0 90 01/97 20 11

1,75 € pro Minute bei Anrufen aus dem Festnetz der DTAG*)

Baufinanzierung
Di 10–14 Uhr� 0 90 01/97 20 11

1,75 € pro Minute bei Anrufen aus dem Festnetz der DTAG*)

Verbraucherrecht
Mo–Do 10–18 Uhr� 0 90 01/97 20 10

1,75 € pro Minute bei Anrufen aus dem Festnetz der DTAG*)

Ernährung
Di 10–14 Uhr� 0 90 01/97 20 12

0,90 € pro Minute bei Anrufen aus dem Festnetz der DTAG*)

	Herausgeber: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V., Paulinenstraße 47, 70178 Stuttgart, Telefon 07 11/66 91-10, Fax 07 11/66 91 50, E-Mail info@vz-bw.de, Internet www.vz-bw.de    V.i.S.d.P.: Beate Weiser, Vorstand 
Redaktion: Ursula Ferschel     Autoren: Birgit Ackermann-Tomschi, Dr. Eckhard Benner, Daniela Hubloher, Christiane Manthey, Christian Michaelis, Niels Nauhauser, Dr. Julia Nill, Elvira Schwörer, Heidi Schworm, Brigitte Sievering-Wichers, Hanne Vedder,  
Ulrike Weingand, Claudia Weiss    Gestaltung, Herstellung: Reiner Hoch    DTP: Bernhard Bausch    Druck: Bechtle Druck & Service, Esslingen
Die in der Verbraucherzeitung veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Zustimmung des Herausgebers. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Gewähr übernommen. 
Preis ist durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.

So erreichen Sie die Verbraucherzentrale Hessen

Servicetelefon/Auskunft
Mo–Do 10–16 Uhr, Fr 10–15 Uhr

0 18 05/97 20 10
0,14 € pro Minute bei Anrufen aus dem Festnetz der DTAG*)

Hier erfahren Sie alles über unsere Angebote, die Adressen und Öffnungs­
zeiten unserer Beratungsstellen, Infotheken und Energiestützpunkte und 
können teilweise bereits direkt Beratungstermine vereinbaren.  
Eine telefonische Beratung findet am Servicetelefon allerdings nicht statt.
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Geschäftsstelle 
Große Friedberger Straße 13–17, 60313 Frankfurt,  
Telefon: 0 18 05/97 20 10 (14 Cent/Min), Fax: 0 69/97 20 10-50,  
E-Mail: vzh@verbraucher.de, Internet: www.verbraucher.de 

 I mpressum        
 

Die VerbraucherZeitung 

Beratungsstellen

Borken, Bahnhofstraße 36b

Darmstadt/Region Starkenburg, Luisenplatz 6 (Careegalerie)

Frankfurt/Rhein-Main, 
Große Friedberger Straße 13–17 (Nähe Konstablerwache)

Fulda, Karlstraße 2

Gießen, Südanlage 4

Kassel/Nordhessen, Bahnhofsplatz 1

Rüsselsheim/Groß-Gerau, Marktstraße 29

Wiesbaden, Luisenstraße 19 (im Umweltladen)

In vielen Gemeinden steht unsere Infothek zur Selbstinformation zur 
Verfügung. Die Infothek enthält aktuelle Testberichte der Stiftung Waren­
test und viele andere Informationen über Produkte und Dienstleistungen. 
So können Sie sich schnell und umfassend informieren. 
In über 50 Energiestützpunkten bieten wir auch außerhalb der Beratungs­
stellen nach Terminvereinbarung Energieberatung an.

Adressen erfahren Sie über das Servicetelefon.

Patientenberatung
Mo 10–14 Uhr� 0 90 01/97 20 13

1,75 € pro Minute bei Anrufen aus dem Festnetz der DTAG*)

Was • Wann • Wo

Telefonische Beratung
kompetent, anbieterunabhängig und bequem von zu Hause aus – 
unsere telefonische Beratung zu folgenden Themen: 

Regionalseiten 1, 4, 5 und 8 sowie die Ratgeberbeilage: Verbraucherzentrale Hessen e. V., Große Friedberger Straße 13–17, 60313 Frankfurt/Main,  
Telefon 01 80 5/97 20 10, 14 Cent pro Minute bei Anrufen aus dem Festnetz der DTAG*), Fax 0 69/97 20 10-50, E-Mail vzh@verbraucher.de, Internet www.verbraucher.de    
V.i.S.d.P.: Jutta Gelbrich, Geschäftsführender Vorstand Verbraucherzentrale Hessen    Redaktion: Ute Klaus    Autoren: Jutta Gelbrich, Ute Klaus, Andrea Schauff, Achim Horn

*) Andere (Mobilfunk-) Anbieter können ein höheres Entgelt berechnen.

Ratgeberbestellungen
Informieren Sie sich über unser Angebot an aktuellen Ratgebern und 
Broschüren unter www.verbraucher.de. Sie können die Ratgeber entweder 
direkt übers Internet bestellen oder telefonisch unter 0 69/97 20 10-30 
(Bestellung auf den AB sprechen), per Telefax unter 0 69/97 20 10-40 oder 
per E-Mail an ratgeber@verbraucher.de

Hier finden Sie uns

im Internet:
www.verbraucher.de

Verbraucherrecht
Sie haben gewonnen?  
Gewinnmitteilungen und  
was dahinter steckt� Vortrag

Mo 13.10.  19–20.30 Uhr � 20 €
Katholisches Gemeindezentrum 
65451 Kelsterbach, Gerauer Straße 1

Wunder auf Reisen –  
nicht immer erwünscht
Infobörse und Beratung

Do 4.12.  14–17 Uhr
BürgerserviceBüro, 64711 Erbach 
Neckarstraße 3

Neue Medien 
Aktionstag Internetabzocke
Infobörse und Beratung

Di 25.11.  10–17 Uhr
Beratungszentrum Darmstadt
Anmeldung: 0 61 51/27 999 0 
darmstadt@verbraucher.de

Aktionstag Neue Medien
Infotag, Vorträge und Beratung zu 
Belangen, zum Beispiel zu HDTV, 
DVB-T, aber auch zu Internet und 
Internet-Abzocke.

Do 27.11.  10–18 Uhr
Beratungszentrum Frankfurt

Internetabzocke� Vortrag

Do 27.11.  11–12 Uhr
Beratungszentrum Frankfurt

DSL- und Co, worauf muss ich 
achten� Vortrag

Do 27.11.  15–16 Uhr
Beratungszentrum Frankfurt

Alles Technik oder wie?
Demonstration von Techniklösungen

Do 27.11.  10–18 Uhr
Beratungszentrum Frankfurt

Baufinanzierung
Baufinanzierung� Seminar
Sa 15.11.  14–19 Uhr� 55 €
Beratungsstelle Wiesbaden
Anmeldung: 0 18 05/97 20 10 
seminar@verbraucher.de

Gesundheit, Pflege
Ambulante Pflege: Worauf 
sollten Sie achten� Vortrag

Mi 1.10.  18–19.30 Uhr� 3 €
Beratungsstelle Gießen

Do 23.10.  15–16.30 und  
18–19.30 Uhr� 3 €
Beratungszentrum Kassel

Mo 3.11.  18–19.30 Uhr� 3 €
Beratungsstelle Wiesbaden

Mi 5.11.  18–19.30 Uhr� 3 €
Beratungsstelle Fulda

Di 11.11.  18–19.30 Uhr� 3 €
Beratungsstelle Borken

Mi 19.11.  18–19.30 Uhr� 3 €
Beratungszentrum Darmstadt

Do 20.11.  11–12 Uhr
Beratungszentrum Frankfurt

Di 25.11.  18–19.30 Uhr� 3 €
Beratungsstelle Rüsselsheim
Anmeldung: 0 61 42/6 32 68 
ruesselsheim@verbraucher.de

Aktionstag Gesundheit 
Infotag, Vorträge und Beratung

Do 20.11.  10–18 Uhr
Beratungszentrum Frankfurt

Die MDK-Prüfung  
der Krankenkassen� Vortrag

Do 20.11.  15–16 Uhr
Beratungszentrum Frankfurt

Energie
Tag der Regionen:
Klimaschutz durch kurze Wege 
– regionale Produkte
Aktionstag mit Infostand

So 5.10.  10–18 Uhr
36364 Bad Salzschlirf, Innenstadt

30 Jahre Energieberatung
Infobörse und Beratung

Mo 20.10.  10–14 Uhr� 5 €
Beratungszentrum Kassel
Anmeldung: 05 61/77 29 34 
0 18 05/972010
kassel@verbraucher.de

15. Energiesparwoche:  
Aktionstag Energie 
Infostand mit Einzelberatung

Sa 1.11.  10–16 Uhr
36037 Fulda, Universitätsplatz

Heizenergieversorgung� Vortrag

Di 4.11.  18 Uhr
Beratungsstelle Wiesbaden

Feuchtigkeit und Schimmel
bildung: Was tun?
Infobörse und Beratung
Do 6.11.  14–17 Uhr� 5 €
BürgerserviceBüro, 64711 Erbach 
Neckarstraße 3

Energieberatung auf der 
MittelhessenSchau 2008 –
Familienmesse für Mittelhessen
Infostand mit Exponaten und Beratung

Fr 7.11. bis So 9.11.   
� jeweils 10–18 Uhr
Ausstellungszentrum Hessenhallen 
35398 Gießen, August-Balzer-Weg 18

Heizkostensparen durch 
clevere Nutzer 
Ausstellung und Beratung

Mo 10.11. bis Fr 14.11.   
� 10–14 Uhr und nach Vereinbarung
Beratungszentrum Darmstadt
Anmeldung: 0 61 51/27 999 0
darmstadt@verbraucher.de

Energetische Altbausanierung, 
Einsparpotentiale, Techn. Um
setzung, Fördermittel� Vortrag

Do. 13.11.  19 Uhr
Beratungsstelle Fulda

Do. 27.11.  19–20.30 Uhr
Beratungsstelle Fulda

Energieeinsparberatung im 
Rahmen der 15. Energiespar-
wochen 2008
Infos und Einzelberatung

Sa. 15.11.  10–15 Uhr
Beratungsstelle Fulda

Nutzung der Solarenergie, 
Photovoltaik und Solar
thermische Anlagen� Vortrag

Sa. 15.11.  19–20.30 Uhr
Beratungsstelle Fulda

Qualitätssicherung am Bau, 
Blower Door und Thermografie
Vortrag

Mi. 19.11.  19–20.30 Uhr
Beratungsstelle Fulda

Finanzdienstleistungen
Riesterrente –  
besser als ihr Ruf
Infobörse und Beratung

Mi 1.10.  14–17 Uhr � 20 €
64238 Groß-Umstadt, Haus Obergasse 6

Do 2.10.  14–17 Uhr� 20 €
BürgerserviceBüro, 64711 Erbach 
Neckarstraße 3

Ernährung
Sinnesparcours
Infostand – Exponate und Beratung

So 5.10.  10–18 Uhr� 3 €
Schützenhalle Usseln und Bauern­
molkerei

Kreisbauernmarkt� Infostand

So 5.10.  11–18 Uhr
64521 Groß-Gerau, Am Sandböhl

Mahlzeit Kita! Essen mit  
Spaß und Pfiff!� Seminar

Fr 24.10.  9.30–17 Uhr� 2,50 €
Beratungszentrum Kassel
Anmeldung: 05 61/77 29 34 
Telefax 05 61/10 26 57 
kassel@verbraucher.de

Fr 14.11.  9.30–17 Uhr� 2,50 €
Beratungszentrum Frankfurt
Anmeldung: 0 69/97 20 10 49 
Telefax 0 69/97 20 10 80 
ernaehrung@verbraucher.de

Mo 17.11.  9.30–17 Uhr� 2,50 €
„Das offene Haus – Evangelisches 
Forum Darmstadt“, 64283 Darmstadt 
Rheinstraße 31
Anmeldung: 0 69/97 20 10 49 
Telefax 0 69/97 20 10 80 
ernaehrung@verbraucher.de

Essen mit allen Sinnen� Seminar
Sa 25.10.  9.30–17 Uhr� 3 €
Beratungszentrum Kassel
Jugendamt Stadt Kassel 
Anmeldung: 05 61/787 52 47 
jugendamt@stadt-kassel.de

Sa 1.11.  9.30–17 Uhr� 3 €
Beratungszentrum Frankfurt
PME Familienservice GmbH 
Anmeldung: 0 69/92 02 05 16 
susanne.mombers@familienservice.de

Sa 8.11.  9.30–17 Uhr� 3 €
Kinderhaus Uhlandstraße 
63477 Maintal-Bischofsheim 
Ludwig Uhland-Straße 15 
Tagespflegeprojekt der Stadt Maintal 
Frau Diez-König 
Anmeldung: 0 61 81/40 03 49

Sa 29.11.  9.30–17 Uhr
VHS des Landkreises Fulda 
36043 Fulda, Galasiniring 1
Tagespflegebüro Fulda 
Anmeldung: 06 61/25 19 90 oder 
25 19 950

Faires Adventscafé
Infobörse und Exponate zum fairen 
Handel und Verköstigung

Mi 10.12.  10–18 Uhr
Beratungszentrum Darmstadt




